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 Veröffentlicht am 10.10.2003

Norm

ABGB §1155b

ABGB §1156

EGFZ §2

Rechtssatz

Probearbeitsverhältnis:

Erkrankt der Arbeitnehmer während der Probezeit, so kann auch in diesem Fall der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis

au7ösen. Eine Verp7ichtung zur Fortzahlung des Krankenentgelts nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht

nicht , die Auflösungserklärung muss dem Arbeitnehmer nur vor Ablauf der Probezeit zugehen.

Selbst ungeachtet der Sonderregelung, wonach die Wartezeit beim Arbeitsunfall (ein solcher liegt hier unzweifelhaft

vor) entfällt und es selbstverständlich während einer (vereinbarten oder kollektivvertraglich vorgesehenen) Probezeit

zulässig ist , das Arbeitsverhältnis auch im Krankenstand zu lösen, erlischt in diesem Fall mit dem Ende des

Arbeitsverhältnisses (= Zugang der Au7ösungserklärung) der Anspruch auf Krankenentgelt . Es ist dies der einzige Fall,

in dem indirekt die kurze Dauer eines Arbeitsverhältnisses bei einem Arbeitsunfall den Anspruch auf Krankenentgelt

zu kürzen bzw. zu beendigen vermag. Die Au7ösung während der Probezeit ist eben keine Kündigung, sondern eine

Auflösung eigener Art.
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